
Das Barum Reise-Know-how Tschechien

Tschechien ist eine Reise wert. Damit diese problemlos verläuft, empfehlen wir
Ihnen, diese Reisehinweise zu beachten.

Bitte achten Sie bei der Einreise auf Folgendes:

Reisedokumente
Touristen mit deutscher Staatsbürgerschaft können bei einem Aufenthalt, der nicht
länger als 90 Tage dauert, ohne Visum mit gültigem Personalausweis oder
Reisepass einreisen. Kinderausweise ohne Bild und Passersatzpapiere werden nicht
anerkannt. Kinder bis zu 15 Jahren können ohne Ausweis einreisen, wenn sie im
Reisepass eines mitreisenden Elternteils eingetragen sind. Alle Ausweise müssen
auch nach Ausreise noch drei Monate gültig sein!

Finanzen
Ein Nachweis ausreichender Finanzmittel (mindestens 1.060 Kronen, ca. 35 Euro,
pro Person und Tag) kann an der Grenze eingefordert werden. Dies muss nicht nur
Bargeld sein – der Nachweis kann auch durch Reiseschecks, Hotelgutscheine,
Kreditkarten u.Ä. erbracht werden.

Automobil
Ein Blick genügt: Prüfen Sie bitte vor der Einreise, ob die Hauptuntersuchung und die
Abgasuntersuchung Ihres Wagens noch während Ihres Tschechien-Aufenthaltes
fällig wird. So ersparen Sie sich nicht nur Ärger, sondern auch die Verwarngebühren.
Auch das ist Vorschrift: Offiziell muss ein Wagen aus Deutschland bei Grenzübertritt
ein ovales Schild mit schwarzem D auf weißem Grund tragen oder mit einem Euro-
Nummernschild gekennzeichnet sein.

Führerschein
Bitte reisen Sie nicht mit einem grauen älteren (einsprachigen) Führerschein nach
Tschechien ein. Er bedarf einer beglaubigten Übersetzung ins Tschechische. Lassen
Sie sich besser noch vor Einreise einen neuen Führerschein ausstellen.

Krankenkasse
Nach Informationen der tschechischen Botschaft besteht ein Krankenschutz für
deutsche Touristen, die sich vorübergehend in Tschechien aufhalten. Hierzu
informiert Sie auch Ihre Krankenkasse. Das Auswärtige Amt in Berlin empfiehlt
jedoch dringend, eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung mit
Rückholversicherung abzuschließen.



Internationaler Impfpass für Ihren Hund
Tiere sind in der Tschechischen Republik willkommen. Allerdings müssen Fleisch
fressende Haustiere wie Hund und Katze einen internationalen Impfschein/Impfpass
vorweisen. Die Impfung gegen Tollwut muss mindestens einen Monat, darf aber
höchstens ein Jahr alt sein. Bleiben Sie länger als einen Monat in Tschechien, so
müssen Sie für Ihr Haustier beim Staatlichen Veterinäramt in Prag eine
Einfuhrbewilligung beantragen (E-Mail: zahr@svs.aquasoft.cz). Mehr Informationen
zur Einfuhr von Tieren finden Sie auch bei der tschechischen Botschaft (www.czech-
embassy.de).

Bitte beachten Sie in der Tschechischen Republik:

Besondere Zollvorschriften
Sie dürfen Waren zum persönlichen Verbrauch bis zu einem Gesamtwert von 6.000
Kronen pro Person zollfrei einführen, darunter allerdings nur:

• 200 Zigaretten oder 250 Gramm Tabak
• 1 Liter Spirituosen
• 2 Liter Wein
• 50 Gramm Parfum oder 0,25 Liter Eau de Toilette

Wenn Sie planen, mehr als 200.000 Kronen in bar einzuführen, empfiehlt das
Auswärtige Amt eine Anmeldung des Geldbetrages bei der Einreise.

Vignettenpflicht
Autobahnen und gebührenpflichtige Schnellstraßen dürfen nur mit Vignetten
befahren werden. Diese muss an der Innenseite der Vorderscheibe rechts angeklebt
werden. Sie kostet für normale Automobile 150 Kronen (ca. 5 Euro) für 10 Tage oder
250 Kronen (ca. 8 Euro) für einen Monat. Die Vignetten können Sie an
Grenzübergängen, bei Tankstellen und Postämtern kaufen. Das Bußgeld für das
Fahren ohne Vignette kann bis zu 500 Euro betragen. Motorräder brauchen keine
Vignette.

Besondere Verkehrsvorschrift für Fahrradfahrer
Kinder bis zum 15. Lebensjahr müssen auf Fahrrädern Helme tragen.

Besondere Verkehrsschilder
PRU˚JEZD ZAKÁZÁN Durchfahrt verboten
OBJÍZˇDˇKA Umleitung
H NEMOCNICE Krankenhaus
ZÁKAZ ZASTAVENÍ Halteverbot
ROZSVITˇ SVEˇTLA Licht einschalten
BEZ POPLATKU gebührenfrei



Verkehrsvorschriften für Pkw
• Höchstgeschwindigkeit in Ortschaften: 50 km/h
• Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen: 90 km/h
• Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen: 130 km/h
• Im Winter (vom 28.10. bis 31.3.) ist Lichtpflicht auch am Tag!
• In Tschechien besteht Anschnallpflicht
• Alkohol vor und während der Fahrt ist tabu: Es gilt die 0,0-Promille-Grenze
• Kinder bis zu 12 Jahren und unter einer Körpergröße von 1,50 Metern müssen

hinten in einem Kindersitz sitzen
• Handys dürfen beim Fahren nur mit Freisprechanlage genutzt werden
• Halteverbot: durchgehende gelbe Linie am Straßenrand
• Parkverbot: unterbrochene gelbe Streifen am Fahrbahnrand oder blaue

Markierung auf der Fahrbahn
• Autos im Kreisverkehr haben Vorfahrt
• Grüne Schilder = Autobahn, blaue Schilder = Hauptstraße (Hauptstraßen

sehen manchmal wie Nebenstraßen aus, vertrauen Sie der Beschilderung)

Taxi
Im Taxi zahlen Sie eine feste Gebühr plus einer Kilometerpauschale. Die
Kilometerpauschale muss im Wageninneren und auf der Karosserie zu lesen sein.

Treibstoff
Natural = bleifreies Benzin, 95 Oktan
Super Plus = bleifreies Benzin, 98 Oktan
Nafta = Diesel
Plyn/LPG = Autogas

Öffnungszeiten
Kernöffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr, Sa. 8.00-12.00 Uhr
Manche größeren Läden haben auch sonntags geöffnet.
Besichtigungszeiten in bekannten Burgen und Schlössern: 10-18 Uhr (montags
geschlossen).

Wichtige Telefonnummern
158 Polizei
150 Feuerwehr
155 Rettungsdienst
123 Notrufnummer des tschechischen Automobilclubs (ADAC-Partner)
124 Autoklub Bohemia Assistance, ein Abschleppdienst rund um die Uhr

Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer kann dann erstattet werden, wenn der Wert der eingekauften
Ware am selben Tag die Summe von 2.500 Kronen überschreitet. Sammeln Sie
deshalb bei größeren Einkäufen die Belege. Wie Sie Ihr Geld zurückbekommen,
beschreibt die tschechische Botschaft in Berlin auf ihrer Internetseite
(www.czech-embassy.de).

Spannung/Strom
220 V/50 Hz. Zweipolige Eurostecker passen in jede Steckdose.



Telefonieren
Münzfernsprecher geben kein Rückgeld. Telefonkarten gibt es in Postämtern und
Zeitungskiosken. Auch bei Ortsgesprächen muss die Ortsvorwahl gewählt werden.
Die Landesvorwahl von Deutschland nach Tschechien ist 00420, von dort nach
Deutschland 0049. Nach der Landesvorwahl wird jeweils die Ortsvorwahl ohne Null
gewählt.

Restaurantbesuch
• Der runde Betrag zählt: Trinkgeld ist üblich, dabei wird immer auf den

nächsthöheren Betrag aufgerundet. Beispiel: Egal ob der Preis 16 oder 20
Kronen ist, gegeben werden 20 Kronen

• Normale Höflichkeit: Der Dame wird immer die Tür aufgehalten, ebenso wird
ihr aus dem Mantel geholfen

• Abräumkommando: Wenn Sie Ihr Besteck nebeneinander, mit den Griffen
nach rechts auf den Teller legen, wird Ihr Gedeck abgeräumt

• Vegetarier-Missverständnis: Fleischlose Gerichte auf der Speisekarte können
Schinken, Salami, Wurst o.Ä. enthalten, denn diese sind kein Fleisch (maso),
sondern Geräuchertes (uzené)

Privatbesuch
• Reinheitsgebot: Schuhe werden am Eingang ausgezogen
• Floraler Fauxpas: Blumen werden nicht in gerader Anzahl (typisch bei

Beerdigungen), sondern in ungerader Anzahl verschenkt

Adressen der Botschaften
Wenden Sie sich bitte bei schwerwiegenden Problemen oder dem Verlust Ihrer
Papiere in Tschechien an die Botschaft. Wir empfehlen, von Ihren Ausweisen Kopien
zu machen und diese getrennt von Ihren Ausweisen mitzuführen. Es ist für die
Behörden einfacher, mit der Original-Ausweisnummer neue Dokumente zu besorgen.

Deutsche Botschaft in Prag
Vlasˇská 19, Postbox 88
118 01 Praha 1 – Malá Strana
Telefon: +420 257 113111 oder  257 531481
Telefax: +420 257 534056
Telefax Visastelle: +420 257 531486
Notfalltelefon: +420 257 533873
E-Mail: zreg@prag.auswaertiges-amt.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 8.00-16.30 Uhr; Fr. 8.00-15.00 Uhr
Konsularabteilung: Mo.-Fr. 9.00-12.00 Uhr

Österreichische Botschaft in Prag  
Viktora Huga 10
151 15 Praha 5 – Smíchov
Telefon: +420 257 090 511
Telefax: +420 257 316 045
E-Mail: austrianembassy@vol.cz
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-12.00 Uhr



Schweizerische Botschaft in Prag
Pevnostni 7
16201 Prag 6 
Telefon: +420 220 400611
Telefax: +420 224 311312
E-Mail: vertretung@pra.rep.admin.ch
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-12.00 Uhr

Bitte beachten Sie bei der Ausreise:

Achtung bei Ausfuhr von Kunstartikeln!
Kunstgegenstände, Antiquitäten und sonstige Kulturschätze müssen bei Ausfuhr
dem Zollamt gemeldet werden.

Dies sind Informationen der tschechischen Botschaft in Berlin
(www.czech-embassy.de) wie auch der tschechischen Zentrale für Tourismus in
Berlin (www.czech-tourist.de), des tschechischen Konsulats in Zürich
(www.tschechien-schweiz.ch/de/cz_info/praktisches.html), des Auswärtigen Amtes in
Bonn (www.auswaertiges-amt.de) und des tschechischen Automobilclubs
(www.uamk.cz). Weitere Details finden Sie auf den genannten Internetseiten.

Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit sowie eine Haftung für eventuell
eintretende Schäden kann nicht übernommen werden. Vorschriften können sich in
der Zwischenzeit geändert haben.

Gute Reise wünscht Ihnen Barum (www.barum-reifen.de)!


